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„Wir müssen draußen bleiben!“ Derart hatte die schmucke satirische Wochenzeitung Den 
Neie Feierkrop in ihrer Nummer 520 das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 13. Juli 
2004 kommentiert. Die Rede war von einer Viandener Grundeigentümerin, die sich auf 
die Convention des Droits de l’Homme berufen hatte und den Luxemburger Staat und das 
Jagdsyndikat wegen Menschenrechtsverletzungen im Jagdgesetz verklagt und in erster 
und zweiter Instanz Recht bekommen hatte. 
 
Seither darf kein Grundeigentümer mehr gezwungen werden, Mitglied im Jagdsyndikat zu werden 
(Versammlungsfreiheit) oder die Jagd auf seinem Eigentum zu dulden (Meinungs- und 
Gewissensfreiheit). Zusätzlich hielt die höchstrichterliche Instanz fest, dass weder „Jagdrecht“ noch 
„Jagdfreiheit“ in der Menschenrechtskonvention verankert sind. Das Luxemburger 
Umweltministerium und das Jagdsyndikat wurden demzufolge wegen unzulässiger 
Menschenrechtsverletzungen verurteilt. 
 
Das war natürlich ein Schuss vor den Bug für den Umweltminister, dessen erster Berater Guy 
Schweiß ein passionierter Knallkopf ist. Gar nicht zu reden von der Forstverwaltung, deren 
Direktoren und jagende Förster mit schöner Regelmäßigkeit auf Kosten der Steuerzahler ihrem 
Freizeitvergnügen auf Staatsjagden frönen. So wundert es denn auch nicht, dass Umweltminister 
Jux anstelle eines landesweiten Fütterungsverbotes, welches nachweislich die Wildpopulation, die 
Wildschäden und die Seuchengefahr drastisch reduzieren und die Jagd auf ein notwendiges 
Minimum begrenzen würde, die Menschenrechtsverletzungen künftig, der Forderung der Jägerlobby 
entsprechend,  mittels Polizeigewalt durchsetzen will. So hatte er kürzlich ein Gesetzprojekt 
vorgelegt, das es den verurteilten Parteien, also dem Jagdsyndikat und dem Ministerium, erlauben 
soll, polizeilich abgeriegelte Treibjagden auch auf den jagdfreien Gebieten stattfinden zu lassen.  
 
Um dieses Projekt schnellstmöglichs durchzuboxen und um den Austritt weiterer genervter 
Waldbesitzer aus dem Jagdsyndikat zu verhindern, verstricken sich die hiesigen Knallköpfe immer 
mehr in widersprüchliche Aussagen. Allen voran Föderationspräsident Jos Bourg, der alte 
Jagdkumpan des geschassten Innereienministers Foltermischi, der überall herumtönt, das Urteil 
des Verwaltungsgerichts in Sachen Menschenrechte gelte nur für die Viandener Familie Wirth-
Derneden, und die restlichen Grundbesitzer könnten erst in sechs Jahren von ihrem verbrieften 
Recht des Syndikatsaustritts Gebrauch machen. 
 
Doch inzwischen haben sich bereits verschiedene Grundeigentümer zusammengetan und ihre 
Waldflächen unbeeindruckt von diesem Gerangel aus dem Jagdsyndikat herausgenommen. 
 
Knallköpfe blitzten vor Gericht ab 
 
Am vergangenen 29. Oktober kam es dann zur Konfrontation zwischen Jagdgegnern und 
Flintenmännern: Bei einer Treibjagd in Longsdorf, einem Areal von 450 Hektar, pochte ein 
Eigentümer, der seine mitten in diesem Jagdgebiet gelegene 20 Hektar große Parzelle aus dem 
Syndikat herausgenommen hatte, auf sein Recht, dass die Flintenmänner das Urteil respektierten 
und sein Eigentum nicht betreten dürften. Nun standen sie sich plötzlich Auge um Auge gegenüber: 
Auf der einen Seite im jagdfreien Gebiet der Eigentümer samt Zeugin, beide mit Kameras 
bewaffnet, um das Treiben der Flintenmänner zu dokumentieren. Auf der anderen Seite die 
wutschnaubenden und frustrierten Grünröcke, die ihre Gewehre drohend auf die jagdfreie Zone 
richteten. Doch Recht bleibt Recht, und die Knallköpfe mussten sich schließlich fügen und 
unverrichteter Dinge wieder abziehen. 
 
Aber Rache ist Blutwurst: Am 10. November reichten die Herren Jules Gillen aus Tandel, Marc 
Vaessen aus Longsdorf und die Dame Annick Mousel aus Diekirch Klage bei der Diekircher 
Staatsanwaltschaft ein. Sie beriefen sich auf die Tatsache, dass der Eigentümer samt Zeugin 
mittels Kamera den jägerischen Hausfriedensbruch, die Wilderei und eventuelle Tierquälerei auf 
dem jagdfreien Gebiet dokumentieren wollte. Der Diekircher Staatsanwalt indes ließ die Grünröcke 
souverän wie folgt abblitzen: 
 
„...J’ai examiné les faits que vous y relatez sous leur angle pénal et j’ai été amené à constater que 
leur essence pénale devant amener le parquet à agir est faible et que sont touchés essentiellement 
des intérêts privés qu’il vous est loisible de faire pénalement protéger. J’ai dès lors décidé en 



application de l’article 23 du code d’instruction criminelle de ne pas réserver de suite pénale à 
l’affaire… » 
 
Recht so ! Denn es wäre ja noch schöner, wenn künftig jeder bewaffnete Einbrecher gegen den 
Hausbesitzer klagen könnte, weil dieser die Frechheit besaß, sein Eigentum zu verteidigen. 
 
Hugo Habicht 
 
 
 
 
 
 
 


